
 

 

 

Newsletter I/2023 
 

 
Der Newsletter des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts informiert in kompakter und 

prägnanter Form über aktuelle Entscheidungen des Gerichts, über organisatorische Neue-

rungen und sonstige Veränderungen im Finanzgericht. Er erscheint vierteljährlich zum 

Quartalsende als RSS-Feed. Der Bezug ist kostenlos. Anmeldung und Abonnement des 

Newsletters können über die Homepage des Finanzgerichts (http://www.schleswig-hol-

stein.de/DE/justiz/gerichte-und-justizbehoerden/FG/fg_node.html) vorgenommen werden. 

 

I. Entscheidungen 

 

Für die Verteilung von Einnahmen aus einer Nutzungsüberlassung gemäß § 11 Abs. 1 

Satz 3 EStG fehlt es an einem bestimmbaren Zeitraum, wenn die ordentliche Kündigung 

des Überlassungsvertrags für 30 Jahre ausgeschlossen ist und weitere Anhaltspunkte 

für eine Befristung oder ein auflösendes Ereignis nicht vorliegen. 

 

Mit Urteil vom 9. November 2022 (Aktenzeichen 2 K 217/21) hat der 2. Senat des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts entschieden, dass Entgelte für die Überlassung von landwirt-

schaftlichen Flächen zur Nutzung für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen und zur 

Generierung von Ökopunkten auch dann im Jahr des Zuflusses zu versteuern sind, wenn in 

dem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Überlassungsvertrag die Möglichkeit der ordentli-

chen Kündigung für den Zeitraum von 30 Jahren ausgeschlossen ist.  

Der Ausschluss der ordentlichen Kündigungsmöglichkeit ist mit einer Befristung eines Vertra-

ges oder mit einem unter einer auflösenden Bedingung stehenden Vertrag - so die Fallgestal-

tung im BFH-Urteil vom 6. Juni 2019 VI R 34/17, BStBl II 2021, 5 - nicht zu vergleichen. Anders 

als bei der Befristung eines Vertrages oder bei einem unter einer auflösenden Bedingung ste-
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henden Vertrag ist ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag, auch wenn er die Möglich-

keit der ordentlichen Kündigung für einen bestimmten Zeitraum ausschließt, gerade nicht end-

lich. Es bedarf noch eines aktiven Handelns der Vertragsparteien, um den Vertrag zu beenden, 

wobei der tatsächliche Zeitpunkt der Vertragsauflösung im Belieben der Parteien steht. 

Anhaltspunkte für eine Befristung oder ein auflösendes Ereignis müssen sich aus dem Vertrag 

selbst ergeben. Daher kommt auch die Anknüpfung an den Förderzeitraum von 20 Jahren nach 

dem EEG zur Bestimmung eines Vorauszahlungszeitraumes nicht in Betracht. Der 20-jährige 

Förderzeitraum ist zudem ein Kriterium, das unabhängig vom jeweiligen Vertrag für jeden Ver-

trag im Bereich der erneuerbaren Energien gelten würde. Eine Abgrenzung zwischen unbefris-

teten und befristeten Verträgen fände damit nicht mehr statt, da aufgrund des regelmäßigen 

Zeitraums von mehr als fünf Jahren immer eine Verteilung mindestens auf 20 Jahre möglich 

wäre. Damit wäre der Anwendungsbereich des § 11 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 3 Ein-

kommensteuergesetz, bei dem es sich um eine Ausnahmeregelung zum allgemeinen Zufluss-

prinzip handelt, überdehnt. 

 

Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt, das Verfahren ist beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen IX R 18/22 anhängig. 

 

 

Der Erwerb, die weitere Ausbildung / Verpflegung und der sich anschließende Verkauf 

von Reitpferden ("Veredelung von Reitpferden"), welche ein Steuerpflichtiger vornimmt, 

der die Voraussetzungen von § 24 Umsatzsteuergesetz erfüllt, unterliegen nicht der 

Durchschnittsbesteuerung. 

 

Mit Urteil vom 16. November 2022 (Aktenzeichen 4 K 20/21) entschied der 4. Senat des Schles-

wig-Holsteinischen Finanzgerichts über die Anwendung von § 24 Umsatzsteuergesetz bei der 

Veredelung von Reitpferden.  

Der Kläger betrieb eine Pferdezucht und einen Pferdehandel und erzielte damit Einkünfte aus 

Land- und Forstwirtschaft und aus Gewerbebetrieb. Im Rahmen einer Betriebsprüfung wurde 

festgestellt, dass der Kläger dabei mehrfach junge Reitpferde (ca. 5 – 7 Jahre alt, jeweils Wal-

lache) erwarb, versorgte und weiter ausbildete. Er verkaufte sie dann mit zum Teil erheblichem 

Gewinn weiter. Der Kläger ordnete die Veräußerungen den Einkünften im Sinne des § 24 Um-

satzsteuergesetz zu; insoweit war unstreitig, dass für die Tiere eine ausreichende eigene Fut-

tergrundlage vorhanden bzw. die Vieheinheitengrenze des § 51 Bewertungsgesetz nicht über-

schritten war. Die Betriebsprüferin unterwarf die Umsätze der Regelbesteuerung.  
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Der 4. Senat folgte der Prüferin. Obwohl der Kläger die Voraussetzungen des § 24 Umsatz-

steuergesetz grundsätzlich erfüllte, fielen die Umsätze nicht unter die Regelungen zur Durch-

schnittsatzbesteuerung. Denn bei richtlinienkonformer Auslegung sei für die Anwendung erfor-

derlich, dass die gelieferten Gegenstände von dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 

selbst "erzeugt" worden seien bzw. durch eine Verarbeitung der "im Wesentlichen aus seiner 

landwirtschaftlichen Produktion stammenden Erzeugnisse" entstanden seien. Umsätze mit zu-

gekauften Produkten seien von § 24 Umsatzsteuergesetz nicht erfasst. Die hier streitige Vere-

delung von Reitpferden stelle insoweit keine "Erzeugung" eines (anderen) landwirtschaftlichen 

Produkts, sondern lediglich eine Qualitätsveränderung und Weiterveräußerung eines zuge-

kauften Produkts dar. 

 

Die vom 4. Senat zugelassene Revision ist eingelegt worden, das Aktenzeichen des Bundes-

finanzhofs lautet XI R 37/22. 

 

 

Die freiwillige Fortzahlung von Beiträgen, die von Mitgliedern im Rahmen eines Dauer-

schuldverhältnisses an ein Fitnessstudio erbracht werden, welches vorübergehend 

pandemiebedingt schließen muss und auf die Erbringung von Ersatzleistungen verwie-

sen ist, steht in einem umsatzsteuerlich relevanten Zusammenhang mit den im Rahmen 

des Dauerschuldverhältnisses erbrachten Leistungen.  

 

Mit Urteil vom 16. November 2022 (Aktenzeichen 4 K 41/22) entschied der 4. Senat des Schles-

wig-Holsteinischen Finanzgerichts über die Umsatzbesteuerung von Beiträgen an ein (ge-

schlossenes) Fitnessstudio.   

Die Klägerin betrieb ein Unternehmen in Gestalt eines Fitnessstudios. Sie berechnete die Um-

satzsteuer gem. § 20 Umsatzsteuergesetz nach vereinnahmten Entgelten („Ist-Versteuerung“). 

Ausweislich einiger aktenkundiger „Mitgliedsvereinbarungen“ schloss die Klägerin mit ihren 

Kunden Verträge über befristete Mitgliedschaften (12 oder 24 Monate) ab, die von beiden Tei-

len mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der jeweils vereinbarten Laufzeit kündbar waren. 

Gemäß der Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neu-

artigen Coronavirus SARS- CoV-2 in Schleswig-Holstein musste die Klägerin ihr Fitnessstudio 

vom 17. März bis zum 17. Mai schließen. Sie machte verschiedene Ankündigungen im Internet 

und vor Ort und bot den Kunden beispielsweise Gratismonate, eine Telefonhotline oder Trai-

ningspläne für zu Hause an. Die Beteiligten stritten darüber, ob die während der Schließzeit 

(rechtsgrundlos) weiter gezahlten Beiträge als steuerfreie Spende oder als umsatzsteuerpflich-

tiges Entgelt zu behandeln seien.  
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Der 4. Senat entschied, dass es sich um ein Entgelt handele. Denn die Fortzahlung der Bei-

träge stehe in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den im Rahmen des Dauerschuldver-

hältnisses erbrachten Leistungen. Dazu gehörten die im Schließzeitraum erbrachten Ersatz-

leistungen und darüber hinaus - unter dem Aspekt sogenannter Zusatzzahlungen (zum Bei-

spiel Trinkgelder) - auch die Leistungen, die vor der Schließung erbracht wurden.  

 

Das Revisionsverfahren ist beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen XI R 36/22 anhän-

gig. 

 

 

Schließt die Finanzbehörde einen Vergleich mit dem Insolvenzverwalter über die Rück-

gewähr des aus einer angefochtenen Rechtshandlung des Steuerschuldners Erlangten, 

tritt ohne die Mitwirkung des Steuerschuldners keine Bindungswirkung zu seinen Las-

ten ein. Die zwischenzeitlich getilgte Steuerforderung des Finanzamts lebt infolge der 

Rückgewähr an den Insolvenzverwalter nur dann gemäß § 144 Abs. 1 Insolvenzordnung 

wieder auf, wenn die Anfechtung des Insolvenzverwalters begründet war. Die Anfech-

tungsvoraussetzungen sind im finanzgerichtlichen Verfahren über die Rechtmäßigkeit 

des Feststellungsbescheides gemäß § 251 Abs. 3 Abgabenordnung vollumfänglich zu 

überprüfen.  

 

Sind die Steueransprüche durch ein im Steuerstrafverfahren gemäß den §§ 111b, 111d, 

111f Abs. 1 Strafprozessordnung in Verbindung mit den §§ 928, 930 Zivilprozessordnung 

erwirktes staatliches Arrestpfandrecht abgesichert, begründet die spätere Freigabeer-

klärung des Steuerschuldners am gemäß § 930 Abs. 2 Zivilprozessordnung hinterlegten 

Pfand keine anfechtbare Rechtshandlung gemäß § 133 Abs. 1 Insolvenzordnung, sofern 

das Arrestpfandrecht selbst insolvenzrechtlich unanfechtbar entstanden ist. Leistet der 

Steuerschuldner auf die vollziehbar festgesetzte Steuerforderung durch Freigabe aus 

der Hinterlegung, tritt die Freigabeerklärung hinter der rechtmäßigen, durch ein Pfand-

recht abgesicherten Einziehung der titulierten Steueransprüche zurück. 

 

Die bloße Behauptung von Dritteigentum am Pfandgegenstand lässt das Arrestpfand-

recht nicht entfallen. Zugunsten des Pfandgläubigers streitet die Eigentumsvermutung 

gemäß § 1006 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Unabhängig davon entfaltet das 

Arrestpfandrecht bis zu seiner erfolgreichen Anfechtung durch den Schuldner und/oder 

eine drittberechtigte Person volle Wirksamkeit. 
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In dem Urteilsfall, den der 4. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts am 25. No-

vember 2022 entschieden hat, stand eine Gemengelage zwischen Strafprozessrecht (Vermö-

gensabschöpfung), Insolvenzrecht und Steuerverfahrensrecht zur Beurteilung. Im Rahmen ei-

nes Steuerstrafverfahrens wegen hinterzogener Gastronomieumsätze arrestierte die Steuer-

fahndung aufgrund gerichtlicher Anordnung das in einem Schließfach des Steuerpflichtigen 

vorgefundene Bargeld nach den §§ 111b ff. Strafprozessordnung. Nach abschließender Steu-

erfestsetzung einigten sich die Beteiligten auf eine Verrechnung des im Zuge seiner Arrestie-

rung hinterlegten Bargeldes mit offenen Umsatzsteuerschulden. Einige Monate später geriet 

der Steuerpflichtige in Insolvenz. Der Insolvenzverwalter focht die Zustimmung des Steuer-

pflichtigen zur Verrechnung des im Zuge des Arrestes gemäß § 930 Abs. 2 Zivilprozessord-

nung hinterlegten Bargeldes als insolvenzrechtlich anfechtbare Rechtshandlung (Gläubigerbe-

nachteiligung) an, woraufhin das Finanzamt einen Teil der Verrechnungssumme in Vollzug 

eines Vergleichs an den Insolvenzverwalter zurückgewährte. Im Anschluss daran stritten die 

Beteiligten im Feststellungsverfahren gemäß § 251 Abs. 3 Abgabenordnung über das Wieder-

aufleben der Steuerforderung gemäß § 144 Abs. 1 Insolvenzordnung und die Rechtmäßigkeit 

der entsprechenden Tabellenanmeldung des Finanzamts.   

Der 4. Senat gab der Klage statt, da er zu der Auffassung gelangte, dass die Anfechtung des 

Insolvenzverwalters nicht begründet gewesen sei und der Vergleich nicht zulasten des unbe-

teiligten Steuerpflichtigen wirke. Bereits mit der ersten Beschlagnahme des Bargeldes sei ein 

unanfechtbares staatliches Arrestpfandrecht entstanden, welches auch die Ansprüche des ge-

schädigten Steuerfiskus abgesichert habe. Zugunsten des Finanzamts wirke zudem gemäß  

§ 1006 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Vermutung, dass der Schließfachinhalt Ei-

gentum des Schließfachinhabers gewesen sei. 

  

Die Entscheidung ist rechtskräftig. 

 

 

Kein Verstoß der Anforderungen des StBerG für die geschäftsmäßige Hilfeleistung in 

Steuersachen durch ausländische Steuerberatungsgesellschaften gegen die unions-

rechtliche Dienstleistungsfreiheit    

 

Mit Urteil vom 7. Dezember 2022 (Aktenzeichen 2 K 211/21) hat der 2. Senat des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts entschieden, dass die im Steuerberatungsgesetz geregelten 

Anforderungen an die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen durch eine in einem an-

deren Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässige Steuerberatungsgesellschaft nicht ge-

gen die unionsrechtliche Dienstleistungsfreiheit des Art. 56 AEUV verstoßen. 
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Die Klägerin, eine nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gegründete Limited mit Sitz in 

den Niederlanden, trat gegenüber dem beklagten Finanzamt im Besteuerungsverfahren ihrer 

Mandantin als Bevollmächtigte auf und reichte für ihre Mandantin im Jahr 2019 Steuererklä-

rungen ein. Der Beklagte wies die Klägerin im Januar 2020 gemäß § 80 Abs. 7 Abgabenord-

nung als Bevollmächtigte zurück. Die von der Klägerin hiergegen erhobene Klage wurde vom 

Finanzgericht abgewiesen. Nachdem die Klägerin für ihre Mandantin erneut eine Steuererklä-

rung beim Beklagten eingereicht hatte, erließ der Beklagte einen weiteren Zurückweisungsbe-

scheid. Zur Begründung führte er aus, dass die Klägerin geschäftsmäßig Hilfeleistung in Steu-

ersachen leiste, ohne dazu gemäß § 5 Steuerberatungsgesetz befugt zu sein. 

Die Klägerin erhob gegen den Zurückweisungsbescheid Sprungklage beim Finanzgericht, der 

das beklagte Finanzamt zustimmte. Zur Begründung machte die Klägerin geltend, dass sie zur 

umfassenden geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt sei. Die in den Nieder-

landen erworbenen Berufsqualifikationen seien nach Art. 56 AEUV und der Richtlinie 

2005/36/EG zu berücksichtigen, da sich die Berufsausübungsbefugnis nach dem Recht am Ort 

der Niederlassung richte. § 3a Steuerberatungsgesetz sei im Streitfall nicht anwendbar, da die 

Klägerin die Hilfeleistung in Steuersachen nicht im Anwendungsbereich des Steuerberatungs-

gesetzes, sondern grenzüberschreitend von ihrem Sitz in den Niederlanden aus erbringe. Die 

Berufsvorbehalte des Steuerberatungsgesetzes verstießen zudem nach der Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs gegen Art. 56 AEUV. Dies werde durch das von der EU-Kom-

mission eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren 2018/2171 bestätigt. 

Der 2. Senat wies die Klage ab. Der von der Klägerin geltend gemachte Verstoß der Berufs-

vorbehalte des Steuerberatungsgesetzes gegen das Unionsrecht kann nach Auffassung des 

Senats allenfalls zur Rechtswidrigkeit des Zurückweisungsbescheids, nicht aber zu dessen 

Nichtigkeit führen, da es insoweit an einem schwerwiegenden Fehler im Sinne des § 125 Abs. 1 

AO fehlt. Die vom Beklagten vorgenommene Zurückweisung sah der Senat als rechtmäßig an, 

da der Klägerin keine Befugnis zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen aus § 3a 

Steuerberatungsgesetz zustand. Denn die Klägerin hatte weder eine Meldung nach § 3a Abs. 

2 Satz 1 Steuerberatungsgesetz bei der zuständigen Steuerberaterkammer Düsseldorf vorge-

nommen, noch hinreichend substantiiert vorgetragen, dass der für sie handelnde gesetzliche 

Vertreter den Beruf des Steuerberaters in den Niederlanden während der vorhergehenden 

zehn Jahre mindestens ein Jahr lang ausgeübt hat. Die Berufserfahrung aus einer im Inland 

ausgeübten steuerberatenden Tätigkeit reicht hierfür auch dann nicht aus, wenn die Tätigkeit 

grenzüberschreitend vom Sitz in den Niederlanden gegenüber im Inland steuerpflichtigen Per-

sonen erbracht wird. § 3a Steuerberatungsgesetz ist aufgrund der ausdrücklichen Regelung in 

Abs. 1 Satz 5 auch auf eine derartige grenzüberschreitende Tätigkeit anwendbar. 
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Die Zurückweisung der Klägerin verstößt nach Auffassung des 2. Senats nicht gegen das Uni-

onsrecht. Er konnte es hierbei dahinstehen lassen, ob die Klägerin die Hilfeleistung in Steuer-

sachen vom Sitz ihrer inländischen Zustellbevollmächtigten oder von ihrem Sitz in den Nieder-

landen aus erbracht hat. Sofern die Hilfeleistung von einer eigenen Zweigniederlassung der 

Klägerin am Sitz ihrer Zustellbevollmächtigten erfolgte, unterliegt die Klägerin im Rahmen der 

Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 Abs. 2 AEUV den Anforderungen des § 3 Steuerberatungs-

gesetz über die Zulassung zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen. Diese Anfor-

derungen waren im Streitfall nicht erfüllt, da die Klägerin nicht gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 Steu-

erberatungsgesetz als Steuerberatungsgesellschaft anerkannt ist.  

Bei Fehlen einer festen Niederlassung unterliegt die Klägerin mit der vorübergehenden und 

gelegentlichen geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen der Dienstleistungsfreiheit aus 

Art. 56 AEUV. Die Anforderungen des § 3a Steuerberatungsgesetz für eine derartige grenz-

überschreitende Tätigkeit verstoßen nach Auffassung des 2. Senats nicht gegen Art. 56 AEUV. 

Die in § 3a Abs. 2 Steuerberatungsgesetz geregelten Melde- und Nachweiserfordernisse füh-

ren zwar zu einer Beschränkung der grenzüberschreitenden Hilfeleistung vom Sitz der Klägerin 

in den Niederlanden aus, sind aber durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerecht-

fertigt. Die vor erstmaliger bzw. erneuter Erbringung der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in 

Steuersachen zu erstattende Meldung unter Nachweis der Berufsqualifikation dient nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der Verhinderung der Steuerhinterziehung 

und dem Verbraucherschutz, da sie der Steuerberaterkammer die Überprüfung der im anderen 

Mitgliedstaat erworbenen Berufsqualifikation ermöglicht. Die Meldepflicht geht dabei nicht über 

das hinaus, was zur Erreichung dieses Schutzzwecks erforderlich ist. Das von der EU-Kom-

mission zu § 4 Steuerberatungsgesetz eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren 2018/2171 

führt zu keiner abweichenden Beurteilung, da sich die Kommission in ihrer Begründung auf 

Ausführungen des Generalanwalts vor dem Europäischen Gerichtshof stützt, die vom Gerichts-

hof abgelehnt worden sind. 

 

Die Revision gegen das Urteil hat der 2. Senat nicht zugelassen. 

 

 

II. Hinweise zur elektronischen Kommunikation mit dem Finanzgericht 

 

1. Nutzungspflicht 

Mit Ablauf des 1. Quartals 2023 haben alle Steuerberaterinnen und Steuerberater von der 

Bundessteuerberaterkammer per Post den Registrierungscode erhalten, der für die Nut-

zung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs (beSt) erforderlich ist.  
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Damit steht nunmehr für den weit überwiegenden Teil der nach § 62 Abs. 2 Finanzge-

richtsordnung vertretungsbefugten Personen ein sicherer Übermittlungsweg im Sinne des 

§ 52a Abs. 4 Finanzgerichtsordnung zur Verfügung, der die Prozessbevollmächtigten nach 

§ 52d Satz 1 und 2 Finanzgerichtsordnung zur elektronischen Kommunikation mit dem 

Finanzgericht verpflichtet. 

 

2. Zulässige Dateiformate  

Klagen, Anträge und sonstige Schriftsätze, die als elektronische Dokumente an das elekt-

ronische Postfach des Finanzgerichts zu übermitteln sind, müssen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 

1 ERVV im Dateiformat PDF übermittelt werden. Abweichend hiervon kann bei bildlichen 

Darstellungen auch das Dateiformat TIFF zulässig sein (§ 2 Abs. 1 Satz 2 ERVV). 

 

3. Anlagen zu Schriftsätzen 

Werden der Klage- oder Antragsschrift bzw. einem sonstigen Schriftsatz weitere Anlagen 

beigefügt, bittet das Finanzgericht - dringend - darum, die Schriftsätze und die einzelnen 

Anlagen als jeweils eigenständige elektronische Dokumente zu übermitteln.  

Für die Klage-/Antragsschrift bzw. den sonstigen Schriftsatz und jede einzelne Anlage soll-

ten also gesonderte PDF-Dateien (ausnahmsweise TIFF-Dateien, vgl. oben Nr. 2) ange-

legt werden. Diese Dateien sollten bei der Übermittlung entsprechend ihrem Inhalt be-

zeichnet werden (zum Beispiel "Einspruchsentscheidung", "Einkommensteuerbescheid", 

"Prüfungsbericht", "Gesellschaftsvertrag").  

Nur so ist gewährleistet, dass die Schriftsätze und die Anlagen nach der Übermittlung an 

das Finanzgericht als eigenständige Dokumente im Übersichtsmenü der beim Finanzge-

richt geführten elektronischen Akte (sogenannter Strukturbaum) enthalten sind. Das er-

leichtert dem Finanzgericht die Arbeit, dient der Verfahrensbeschleunigung und kommt so 

unmittelbar den Beteiligten zugute.   
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